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1.	 Vorbemerkung

2.	�Relevante Entwicklungen im 
Geschäftsjahr 2024

2.1.	 ZUSAMMENSETZUNG VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Gemäß den Vorgaben des § 162 AktG ist für das Geschäftsjahr 2024 ein Vergütungsbericht 
über die Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat zu erstellen. 

Der Vergütungsbericht stellt klar und verständlich die den Mitgliedern des Vorstands und 
des Aufsichtsrats der Alzchem Group AG im Geschäftsjahr 2024 individuell gewährte und 
geschuldete Vergütung dar und erläutert diese. Klarstellend sei darauf hingewiesen, dass im 
Geschäftsjahr 2024 keine Vergütung für ehemalige, also nicht im Berichtsjahr tätige Mitglie-
der des Vorstands oder des Aufsichtsrats angefallen ist.

Dieser Vergütungsbericht für die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der Alzchem Group 
AG wird auf der  Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Der aktuelle Vergütungsbericht 
wird der ordentlichen Hauptversammlung am 8. Mai 2025 zur Billigung vorgelegt werden. 

Vorsorglich sei auf die Möglichkeit hingewiesen, dass sich aufgrund von Rundungen einzelne Zahlen in diesem Bericht nicht 
genau zur angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspie-
geln, auf die sie sich beziehen.

Dem Vorstand der Alzchem Group AG gehörten im Geschäftsjahr 2024 die folgenden  
Personen an:

•	 �Andreas Niedermaier, Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) – CEO
•	 �Klaus Englmaier, Dipl.-Ing. (FH) – COO
•	 �Andreas Lösler, Dipl.-Kfm. – CFO (seit 1.1.2024)
•	 �Dr. Georg Weichselbaumer, Dipl.-Chemiker – CSO

Dem Aufsichtsrat der Alzchem Group AG gehörten im Geschäftsjahr 2024  
– insoweit unverändert zum Vorjahr – die folgenden Personen an:

•	 �Markus Zöllner (Vorsitzender)
•	 �Prof. Dr. Martina Heigl-Murauer 
•	 �Steve Röper 
•	 �Dr. Caspar Freiherr von Schnurbein (stellv. Vorsitzender)

www.alzchem.com/de/investor-relations/
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2.2.	� ENTWICKLUNG DER FÜR DIE VERGÜTUNG RELEVANTEN KENNZAHLEN

Wie unter 3. Vergütung der Mitglieder des Vorstands erläutert, hängt die variable Vergütung der Vorstandsmitglieder von 
der jährlichen Ergebniskennzahl EBITDA, von dem Erreichen eines jährlich zu vereinbarenden Nachhaltigkeitsziels und von der 
langfristigen Entwicklung des Aktienkurses der Gesellschaft ab.

Die Alzchem-Gruppe blickt trotz der unverändert andauernden wirtschaftlichen und weltpolitischen Verwerfungen auf ein 
äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Das zeigt sich auch in den für die Berechnung der Vergütung maßgeblichen 
Kennzahlen:

a. EBITDA

Das für die Ermittlung des Short Term Incentive (STI) relevante EBITDA des IFRS-Konzernabschlusses der Alzchem Group AG 
entwickelte sich während der vergangenen vier Geschäftsjahre wie folgt:

Die von der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 ursprünglich abgegebene EBITDA-Prognose wurde nicht nur erreicht, 
sondern deutlich übertroffen. Die im Juli 2024 nach oben angepasste Prognose für das EBITDA wurde erreicht.

b.  Nichtfinanzielles, nachhaltigkeitsbezogenes Ziel

Als nichtfinanzielles, nachhaltigkeitsbezogenes Ziel für das Geschäftsjahr 2024 hat der Aufsichtsrat die erfolgreiche energe-
tische Verwertung von Wasserstoff festgelegt. Das Ziel ist dadurch erreicht worden, dass der in einem bestimmten Produk-
tionsprozess kontinuierlich anfallende Wasserstoff nun intern genutzt wird und das in der Abgasverbrennungsanlage bisher 
eingesetzte Erdgas als Brennstoff erfolgreich ersetzt hat.

c. Aktienkursentwicklung

Der für das Long Term Incentive (LTI) sowie die Übergangszahlungen (ÜZ) aller Vorstandsmitglieder maßgebliche Aktienkurs 
der Alzchem Group AG entwickelte sich während der vergangenen fünf Geschäftsjahre wie folgt:

In TEUR
01.01. – 

31.12.2020
01.01. – 

31.12.2021
Verände-
rung in %

01.01. – 
31.12.2022

Verände-
rung in %

01.01. – 
31.12.2023

Verände-
rung in %

01.01.-
1.12.2024

Verände-
rung in %

EBITDA 53.805 62.046 15 61.441 -1 81.373 32 105.268 29

Kurs am 01.01.2020 EUR 21,40

Kurs am 30.12.2020 EUR 21,40

Veränderung 0 %

Kurs am 30.12.2020 EUR 21,40

Kurs am 30.12.2021 EUR 23,40

Veränderung 9 %

Kurs am 30.12.2021 EUR 23,40

Kurs am 30.12.2022 EUR 16,90

Veränderung -28 %

Kurs am 30.12.2022 EUR 16,90

Kurs am 29.12.2023 EUR 26,00

Veränderung 54 %

Kurs am 29.12.2023 EUR 26,00

Kurs am 30.12.2024 EUR 57,00

Veränderung 119 %
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3.	�Vergütung der Mitglieder des Vorstands
3.1.	 ÜBERBLICK ÜBER DAS VERGÜTUNGSSYSTEM

a. Altes (2019), neues (2021) und aktuelles (2023) Vorstandsvergütungssystem

Im Geschäftsjahr 2024 fanden aufgrund der schrittweisen Überführung der Vorstandverträ-
ge in ein einheitliches Format unterschiedliche Vergütungssysteme Anwendung: 

Das Vergütungssystem für die drei im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Vorstandsmitglie-
der Niedermaier, Englmaier und Dr. Weichselbaumer basierte ursprünglich auf vertraglichen 
Vereinbarungen aus dem Geschäftsjahr 2019 („VS-VgS 2019“). Von diesen Vereinbarungen 
war im Berichtsjahr in unveränderter Form keine mehr in Kraft. Jedoch war für die genannten 
Vorstandsmitglieder von den damals abgeschlossenen Verträgen (s. u.) noch deren langfris-
tig-variabler Vergütungsbestandteil („Bonus“) von Belang. 

Den gesetzlichen Vorgaben gemäß hat der Aufsichtsrat im Jahr 2021 ein neues, sowohl 
den Anforderungen des § 87a Abs. 1 Satz 1 AktG als auch den Empfehlungen der damaligen 
Fassung des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) entsprechendes, klares und 
verständliches System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder verabschiedet, das von der 
Hauptversammlung der Alzchem Group AG vom 12. Mai 2021 mit großer Mehrheit gebilligt 
worden ist („VS-VgS 2021“).  

Dieses VS-VgS 2021 ist seinerseits noch einmal in Einzelheiten überarbeitet und von der 
Hauptversammlung vom 11. Mai 2023, ebenfalls mit großer Mehrheit, gebilligt worden („VS-
VgS 2023“). 

Per 1. Januar 2024 wurden die Dienstverträge der Vorstandsmitglieder Andreas Niedermaier, 
Klaus Englmaier und Dr. Georg Weichselbaumer schließlich einheitlich auf das aktuelle VS-
VgS 2023 umgestellt; der Vorstandsdienstvertrag von Andreas Lösler wurde mit Wirkung 
zu diesem Termin erstmals abgeschlossen; der Vorstandsdienstvertrag von Martina Spitzer, 
der zum 1. Januar 2025 erstmalig abgeschlossen wurde, basiert ebenfalls auf dem aktuellen 
VS-VgS 2023.

  

b. Bestandteile der Vorstandsvergütung; Strategiebezug

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder setzt sich unabhängig vom jeweiligen Vergütungs-
system aus festen und variablen Vergütungsbestandteilen zusammen. Die feste Vergütung 
ist eine erfolgsunabhängige Vergütung und umfasst die Grundvergütung, Sachbezüge, sons-
tige Zusatzleistungen sowie die betriebliche Altersversorgung. Die variable Vergütung bein-
haltet ein Short (STI) und ein Long Term Incentive (LTI) sowie eine – allerdings nur für einen 
Zeitraum von maximal drei Jahren gewährte – Übergangszahlung (ÜZ).

Von dem für die Vorstandsmitglieder einschlägigen Vergütungssystem sowie seinen Be-
standteilen wurde bei der Festsetzung und Auszahlung der Vergütung nicht abgewichen 
(§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 AktG). Die Vorstandsvergütung wurde – von sachlich notwendigen 
Übergangsregelungen bei der Umstellung von dem einen auf ein anderes Vergütungssystem 
abgesehen – auch ausschließlich nach dem jeweiligen Vergütungssystem gezahlt. Insbeson-
dere wurden keinem Vorstandsmitglied Leistungen von einem Dritten im Hinblick auf seine 
Tätigkeit als Vorstandsmitglied zugesagt oder im Geschäftsjahr 2024 gewährt (§ 162 Abs. 2 
Nr. 1 AktG).

§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG verlangt eine Erläuterung, in welcher Art und Weise die Vergü-
tungsbestandteile die langfristige Entwicklung der Gesellschaft fördern. Da die langfristige 
Entwicklung der Alzchem Group AG von der Entwicklung der gesamten, von ihr als Führungs-
gesellschaft geleiteten Alzchem-Gruppe abhängig ist, erfolgt die Erläuterung bezogen auf 
die Geschäftsstrategie der gesamten Alzchem-Gruppe.  

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Bestandteile der für die Vorstands-
mitglieder jeweils einschlägigen Vergütungssysteme, die zugrundeliegenden Ziele (ein-
schließlich des Strategiebezugs) sowie ihre konkrete Ausgestaltung im Geschäftsjahr 2024:
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Feste Vergütung

Bezug zur Strategie Die feste Vergütung muss wettbewerbsfähig sein und dazu beitragen, branchenerfahrene Führungskräfte für eine Vorstandstätigkeit bei Alzchem zu gewinnen und 
sie nachhaltig an das Unternehmen zu binden.

Grundvergütung Sachbezüge und sonstige Zusatzleistungen Betriebliche Altersversorgung

Verankerung im  
Vergütungssystem

•	 �Feste Jahresvergütung mit Orientierung an der 
Größe, Komplexität und Verantwortung des von 
dem jeweiligen Vorstandsmitglied verantworteten 
Ressorts.

•	 Auszahlung in zwölf monatlichen Raten.

•	 ��Umfasst Sachbezüge und sonstige Zusatzleistun-
gen, die die Alzchem Group AG den Vorstandsmit-
gliedern gewährt.

Dazu gehören:

•	 �Gestellung eines Mobiltelefons, auch zur privaten 
Nutzung.

•	 �Gestellung eines Dienstwagens (gehobene Mittel-
klasse), auch zur privaten Nutzung.

•	 �Übernahme bestimmter Versicherungen (u. a. 
D&O-Versicherung).

•	 �Leistung von Arbeitgeberbeiträgen zu einer rück-
gedeckten Unterstützungskasse.

•	 �Leistung von Arbeitgeberbeiträgen zu einer Di-
rektversicherung.

•	 �Übernahme der bereits vor der Vorstandstätigkeit 
im Rahmen der Altersversorgung erworbenen 
Anwartschaften.

Anwendung im  
Geschäftsjahr 2024

•	 ��CEO: EUR 350.000

•	 COO: EUR 250.000

•	 CSO: EUR 250.000

•	 CFO: EUR 240.000

�Die gewährten Nebenleistungen betrugen  
EUR 63.230.

�Die Einzahlungen betrugen EUR 188.050.

Der Dienstzeitaufwand nach IAS 19 betrug EUR 0.
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Variable Vergütung

 Short Term Incentive (STI)  Long Term Incentive (LTI)

Bezug zur Strategie Ein starkes operatives Ergebnis (EBITDA) als wichtigste betriebs-
wirtschaftliche Steuerungsgröße führt zu einer sicheren Liqui-
ditätsentwicklung und bildet die Grundlage für eine positive 
Geschäftsentwicklung.

Die Erreichung bedeutender ESG-Ziele wiederum stützt die 
Nachhaltigkeitsbemühungen und -ambitionen der Gesellschaft 
und trägt zum wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft bei.

Eine positive Entwicklung des Aktienkurses dokumentiert und unterstützt die langfristige 
wertorientierte Unternehmensentwicklung und berücksichtigt zusätzlich die Interessen der 
Aktionäre an einer nachhaltig attraktiven Entwicklung ihres Investments.

Verankerung im  
Vergütungssystem

•	 �Jährliches STI in Abhängigkeit von der Entwicklung des EBITDA 
des IFRS-Konzernabschlusses sowie – betr. das VS-VgS 2021 
und 2023 – der Erreichung vorab definierter ESG-Ziele.

•	 Nicht-operative Effekte können im EBITDA bereinigt werden.

•	 Auszahlung im Folgejahr im Monat nach der Hauptversammlung.

•	 �Anspruch auf Zahlung des LTI in Abhängigkeit von der Aktienkursentwicklung während der 
vergangenen vier Jahre und der Anzahl der gehaltenen Stock Appreciation Rights (SARs).

•	 �[Betr. das VS-VgS 2019:] Ausübung je nach Vorstandsmitglied in noch einem Aus-
übungszeiträumen im Januar. 

•	 �[Betr. das VS-VgS 2021 und 2023:] Ausübung in je einem Ausübungszeitraum pro jährlich 
fälliger LTI-Tranche ab Januar 2027 ff.

•	 �Berechnung pro gehaltenem SAR als Differenz zwischen einem Durchschnittskurs zum Zeit-
punkt der Ausübung der SARs und einem Basiskurs zum Zeitpunkt ihrer Zuteilung.

•	 �Zahlbar in bar innerhalb einer bestimmten Bearbeitungsfrist nach der Ausübung der SARs 
bzw. dem Ende des jeweiligen Ausübungszeitraums.

•	 �Anspruch auf Gewährung einer Übergangszahlung (VS-VgS 2023) in Abhängigkeit von der 
Aktienkursentwicklung während eines Ein-, Zwei- bzw. Dreijahres-Zeitraums und der Anzahl 
der gehaltenen SARs.

Berücksichtigung 
individueller/kollektiver 
Leistungsfaktoren

•	 �Zielerreichung kann in Abhängigkeit von der im Geschäftsjahr 
geleisteten „Personal Contribution“ angepasst werden.

n.a.

Anwendung im  
Geschäftsjahr 2024

•	 �CEO: EUR 529.187 

•	 COO: EUR 334.223 

•	 CSO: EUR 334.223

•	 CFO: EUR 250.668

•	 �CEO: Zuteilung von 38.182 SARs aus dem LTI 2023 und 239.412 SARs aus den „Übergangszah-
lungen 2024“, „2025“ und „2026“, Ausübung von 80.000 SARs aus dem LTI 2019

•	 �COO: Zuteilung von 24.091 Stück „SARs 2022“, Ausübung von 75.000 SARs aus dem LTI 2019

•	 �COO: Zuteilung von 24.091 Stück „SARs 2022“, Ausübung von 75.000 SARs aus dem LTI 2019

•	 �CFO: Zuteilung von 20.000 SARs aus dem LTI 2023 und 125.406 SARs aus den „Übergangs-
zahlungen 2024“, „2025“ und „2026“, keine Ausübung von SARs 

* �Die von der Gesellschaft geleisteten variablen „Übergangszahlungen“ (ÜZ) sind zwar technisch in Anlehnung an das Long Term Incentive (LTI) ausgestaltet, geben aber bereits nach einer Haltefrist von ein bis drei Jahren ggf. einen Zahlungsanspruch (der wiederum von der Kurssteigerung 
der Alzchem-Aktie abhängt). Die ÜZ dienen der Überbrückung von vorübergehenden, allein dem Eintritt bzw. dem Übergang in ein neues Vergütungssystem geschuldeten Gehaltseinbußen der Vorstandsmitglieder. Sie entziehen sich damit einer Einordnung nach dem Strategiebezug etc.
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Die Vorstände Andreas Niedermaier und Andreas Lösler er-
hielten als Prämie für den Abschluss der neuen Vorstands-
verträge eine einmalige sogenannte Sign-On-Prämie. Diese 
wurde in der weiter untenstehenden Tabelle zur gewährten 
und geschuldeten Vergütung innerhalb der Festvergütung 
als separater Posten ausgewiesen. Die Beträge beliefen sich 
für Andreas Niedermaier auf TEUR 175 und Andreas Lösler 
auf TEUR 120.

Die Dienstverträge sämtlicher Vorstandsmitglieder enthal-
ten die Möglichkeit, variable Vergütungsbestandteile bei 
erheblichen, für das Unternehmen nachteiligen Pflichtver-
letzungen eines Vorstandsmitglieds, wie z. B. einer Ver-
letzung der Unternehmensleitlinien, entweder ganz oder 
teilweise nicht auszuzahlen oder, soweit diese bereits aus-
gezahlt wurden, ganz oder teilweise zurückzufordern (Cla-
wback). Eine solche Rückforderung wurde von Seiten der 
Gesellschaft (des Aufsichtsrats) mangels Vorliegens der 
genannten Voraussetzungen bisher jedoch in keinem Fall 
gestellt.

In sämtlichen Vorstandsdienstverträgen ist ferner geregelt, 
dass sie keinen Anspruch auf eine Abfindung begründen 
und zwar weder für den Fall der regulären noch der vorzeiti-
gen Beendigung der Tätigkeit des Vorstandsmitglieds (§ 162 
Abs. 2 Nr. 2, 3 AktG). Etwaige Abfindungsvereinbarungen im 
Falle einer vorzeitigen Beendigung des Dienstvertrages sind 
auf zwei Jahresfestgehälter, höchstens jedoch auf die Ver-
gütung für die Restlaufzeit des Dienstvertrages begrenzt. 
Wenn die Gesellschaft den Dienstvertrag aus wichtigem 
Grund kündigt, ist keine Abfindung zu zahlen.

3.2.	 REGELUNGEN ZUR MAXIMALVERGÜTUNG

Die Vorstandsdienstverträge enthalten individuelle Regelungen zur Maximalvergütung. Maximalbeträge sind dabei sowohl in 
die einzelnen Elemente der variablen Vergütung (STI, LTI, ÜZ) als auch in die Vergütung für das betreffende Dienstjahr insge-
samt implementiert. Dabei gelten die verschiedenen Maximalbeträge nicht exklusiv, sondern nebeneinander.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die in den Vorstandsdienstverträgen enthaltenen Klauseln zur Maximalvergü-
tung je Vorstandsmitglied:

Andreas  
Niedermaier

Klaus  
Englmaier

Dr. Georg  
Weichselbaumer

Andreas  
Lösler

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

Short Term Incentive (STI); 
Maximalbetrag p.a. 760 480 480 360

Long Term Incentive (LTI); 
Maximalbetrag für alle Aus-
übungen [VS-VgS 2019] bzw. 
die einzelnen LTI-Tranchen 
[VS-VgS 2021]

2.000 [für das unter 
dem VS-VgS 2019 

gewährte LTI]

840 [für das unter 
dem VS-VgS 2021 

gewährte LTI] 

530 [für das unter 
dem VS-VgS 2021 

gewährte LTI]

530 [für das unter 
dem VS-VgS 2021 

gewährte LTI]
440

Übergangszahlungen (ÜZ) 840 530 530 440

Anrechnung der ÜZ 2024 auf 
das LTI 2019

Zahlung des LTI 2019 
für das GJ 2024 nur, 
soweit diese die ÜZ 

2024 übersteigt

n.a. n.a. n.a.

Gesamtvergütung für das 
einzelne Dienstjahr 1.800 1.100 1.100 950
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3.3.	 ANGEMESSENHEIT DER VERGÜTUNG

Das den Dienstverträgen zugrundeliegende Vergütungssystem für die Vorstände ist dar-
auf ausgerichtet, eine nachhaltige Unternehmensentwicklung zu fördern. Die Vergütungs-
struktur richtet sich nach den Prinzipien der Angemessenheit, der Anreizwirkung und der 
Leistungs- und Verantwortungsorientierung. Diese Prinzipien betreffen jedoch nicht nur die 
Vergütung des Vorstands, sondern auch diejenige des Aufsichtsrats sowie die Vergütungs-
struktur der Mitarbeiter des Unternehmens insgesamt. 

Die individuelle Vergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder orientiert sich an der Größe, 
der Komplexität und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens, an den bei ausgewählten 
Vergleichsunternehmen üblichen Bezügen (Horizontalvergleich), an den im Unternehmen 
allgemein gezahlten Vergütungen (Vertikalvergleich) sowie an der von den Vorstandsmit-
gliedern geforderten Leistung. Zur Orientierung wurden Vorstandsvergütungssysteme und 
Vorstandsvergütungen von vergleichbaren Unternehmen herangezogen und durch externe 

Berater professionell ausgewertet. Soweit im Berichtsjahr Neuverträge abgeschlossen wur-
den (wie in den Fällen Niedermaier und Lösler), aber auch im Hinblick auf die reinen „Umstel-
lungen“ der Dienstverträge der Herren Englmaier und Dr. Weichselbaumer auf das aktuelle 
Vergütungssystem hat der Aufsichtsrat die Angemessenheit der jeweils vereinbarten Vergü-
tungen anhand horizontaler und vertikaler Vergütungsvergleiche überprüft.  

Hinsichtlich der Dienstverträge sämtlicher Vorstandsmitglieder war für das Berichtsjahr in 
einem Punkt (betreffend den teils zweifelhaften „Langfrist“-Charakter der Übergangszah-
lungen) eine vorsorgliche Abweichung von den Empfehlungen des Deutschen Corporate Go-
vernance Kodex (in der Fassung vom 28. April 2022) zu erklären. Der Stand der Übereinstim-
mung der Vorstandsvergütung mit den Empfehlungen des DCGK ergibt sich aus der in der 
Erklärung zur Unternehmensführung unter Punkt 9.1.3. im zusammengefassten Lagebericht 
der Alzchem Group AG zum 31. Dezember 2024 abgedruckten Entsprechenserklärung, die 
auch auf der Internetseite der Gesellschaft einsehbar ist.

Die Maximalvergütung des STI bezeichnet den jährlich zu zahlenden Höchstbetrag. 

Im Hinblick auf das LTI bezieht sich der Maximalbetrag auf die jährlich ausgeübten ausgezahl-
ten LTI-Tranchen. 

Bei den Übergangszahlungen (ÜZ) ist der Bezugspunkt ebenfalls die in dem betreffenden Jahr 
erfolgende Ausübung/Auszahlung.  

Übersteigt das STI, das LTI oder die Gesamtvergütung den betreffenden Maximalbetrag, ver-
fällt der jeweils überschießende Betrag.

Hinsichtlich der Maximalvergütung insgesamt kommt es unabhängig vom jeweiligen Auszah-
lungszeitpunkt auf die dem einzelnen Dienstjahr jeweils zugeordneten Vergütungsbestandteile 
an (so wird zum Beispiel das naturgemäß erst im Jahr 2025 auszahlbare STI für das Geschäfts-
jahr 2024 hinsichtlich der Maximalvergütung diesem Jahr zugeordnet, weil es bereits dort der 
Sache nach „verdient“ wurde). 

Sämtliche Maximalbeträge konnten für Zahlungen der Vorstandsvergütung und ihrer Bestand-
teile im Geschäftsjahr 2024 eingehalten werden.

3.4.	� VARIABLE VERGÜTUNG IM GESCHÄFTSJAHR 2024

3.4.1.	SHORT TERM INCENTIVE (STI)

Das den Mitgliedern des Vorstands für das jeweilige Geschäftsjahr gewährte STI errechnet 
sich aus dem EBITDA des IFRS-Konzernabschlusses der Alzchem Group AG des betreffen-
den Geschäftsjahres. Sollten in dem Jahr nicht-operative Sondereffekte auftreten, wird die 
Kennzahl um diese bereinigt. Als Grundlage für die Ermittlung des konkreten Auszahlungs-
betrages legt der Aufsichtsrat vor dem Beginn eines jeden Geschäftsjahres bestimmte Ziel- 
(100 %), Höchst- (200 %) und Mindest-EBITDA-Ziele (0 %) fest, zwischen denen sich eine 
lineare Zielkurve ergibt. Die konkrete Zielerreichung wird dann aus dem jeweils erwirtschaf-
teten EBITDA ermittelt.

Unter dem geltenden Vorstandsvergütungssystem hat das finanzielle (= EBITDA-)Ziel inner-
halb des STI ein Gewicht von 90 %. Neben dem finanziellen Ziel fließen zusätzlich noch ein 
oder mehrere Nachhaltigkeitsziele (sog. ESG-Ziele) mit einer Gewichtung von insgesamt 10 % 
in die Berechnung des zu gewährenden STI ein. Nach dem Ende des Geschäftsjahres wird der 
für das finanzielle und der für das bzw. die ESG-Ziele tatsächlich erzielte Ist-Wert dem zu 

www.alzchem.com/de/investor-relations/corporate-governance/
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3.4.2.	LONG TERM INCENTIVE (LTI)

LTI 2019

Unter dem VS-VgS 2019 haben die damaligen Vorstandsmitglieder Niedermaier, Englmai-
er und Dr. Weichselbaumer als LTI („Bonus“) einmalig eine bestimmte Anzahl sog. Stock 
Appreciation Rights (SARs 2019) mit mehrjähriger Bemessungsgrundlage erhalten. Ein SAR 
gewährt dabei keinen Anspruch auf Übertragung von Aktien, sondern auf Zahlung eines be-
stimmten Geldbetrages. Dieser errechnet sich aus der Differenz zwischen dem Durchschnitt 
der Schlusskurse der Aktie der Alzchem Group AG in den letzten 30 Handelstagen vor dem 
jeweiligen Ausübungsstichtag (zzgl. der bis dahin gewährten Dividenden) und dem Durch-
schnitt der Schlusskurse der Aktie der Alzchem Group AG in den 60 Handelstagen vor dem 
1. Januar 2020 (wobei sich dieser „Basiskurs“ ab dem 1. Januar 2020 jedes Jahr um drei Pro-
zentpunkte erhöht hat). Diese Regelung ist nur für Herrn Niedermaier noch relevant. In dem 
einzigen verbleibenden Ausübungszeitraum im Januar 2025 kann bei Vorliegen der dafür 
gegebenen Voraussetzungen jeweils ein bestimmter Teil der Herrn Niedermaier zugeteilten 
SARs ausgeübt, das heißt in einen innerhalb von sechs Wochen nach Ende des jeweiligen 
Ausübungszeitraums auszuzahlenden Barbetrag umgewandelt werden. Am Ende dieses Aus-
übungszeitraums von Herrn Niedermaier nicht eingelöste SARs verfallen. Die Berechtigung, 
SARs zu erhalten, war an den bis zum Ende des Geschäftsjahres 2019 erfolgten Erwerb einer 
bestimmten Anzahl von Alzchem-Aktien geknüpft („Eigenaktien 1“). Darüber hinaus hatte sich 
jedes Vorstandsmitglied dienstvertraglich verpflichtet, eine weitere Tranche Aktien der Ge-
sellschaft („Eigenaktien 2“) zu erwerben. Den Erwerbspflichten für die Eigenaktien sind alle 
Vorstandsmitglieder nachgekommen.

Im Rahmen des LTI wurden den Vorstandsmitgliedern im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 
250.000 SARs gewährt. In den Folgejahren wurden vertragsgemäß keine weiteren SARs aus-
gegeben. Die Herren Englmaier und Dr. Weichselbaumer haben die ihnen zugeteilten SARs 
Anfang 2024 ausgeübt. Herr Niedermaier hat dies zwar ebenfalls getan, einen Teil seiner 
(noch nicht ausübbaren) SARs jedoch für eine spätere, erst Anfang 2025 mögliche Ausübung 
zurückgehalten.

Die folgende Übersicht zeigt die jeweils zum Ultimo 2023 und 2024 gehaltenen SARs je Vor-
standsmitglied sowie den nach IFRS 2 (Anteilsbasierte Vergütung) ermittelten Zeitwert und 
die Warte- und Ausübungsfristen zum Stichtag:

Beginn des Geschäftsjahrs festgelegten Zielwert gegenübergestellt. Liegt der Ist-Wert un-
terhalb des Minimalwerts, beträgt die Zielerreichung 0 %, liegt er auf dem Zielwert, beträgt 
die Zielerreichung 100 % und erreicht er den Maximalwert, beträgt die Zielerreichung 200 %. 
Zwischenwerte ergeben sich aus den jeweiligen Zielkurven. Hat der Aufsichtsrat ein oder 
mehrere nicht-quantifizierbare ESG-Ziele festgelegt, so stellt er die jeweilige Zielerreichung 
nach billigem Ermessen auf der Grundlage des bzw. der Zielwerte fest. Die Gesamt-Zielerrei-
chung ergibt sich aus der gewichteten Zielerreichung für das finanzielle (90 %) und das bzw. 
die ESG-Ziele (10 %). 

Im Geschäftsjahr 2024 betrug das EBITDA aus dem IFRS-Konzernabschuss TEUR 105.268 
(Vorjahr: TEUR 81.373). Bereinigungen waren in beiden Berichtsperioden nicht notwendig. Das 
ESG-Ziel (erfolgreicher Einsatz von Wasserstoff als Energieträger in der Abgasverbrennung) 
wurde im Berichtsjahr mit einer Zielquote von 100 % erreicht. Mit Ablauf des Geschäftsjahres 
wurden vom Aufsichtsrat die konkrete Zielerreichung des STI und der sich daraus ergebende 
Auszahlungsbetrag festgestellt. 

Die auf Basis dieser Kennzahl ermittelte STI-Zahlung stellt sich für die einzelnen Vorstands-
mitglieder wie folgt dar:

in TEUR Andreas  
Niedermaier

Klaus  
Englmaier

Dr. Georg  
Weichselbaumer

Andreas  
Lösler

2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024

STI 614 529 341 334 341 334 251
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Andreas Niedermaier Klaus Englmaier Dr. Georg Weichselbaumer

31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024

Gehaltene SARs 2019 in Stück 100.000 20.000 75.000 0 75.000 0

Zeitwert nach IFRS 2 in TEUR 356 794 291 0 291 0

Wartefrist bis 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022

Ausübungszeitraum 1 01.01.-31.01.2023 
40 % der SARs [nicht ausgeübt]

01.01.-31.01.2023 
60 % der SARs [nicht ausgeübt]

01.01.-31.01.2023 
60 % der SARs [nicht ausgeübt]

Ausübungszeitraum 2 01.01.-31.01.2024 
80 % SARs ausgeübt; Auszahlung TEUR 442

01.01.-31.01.2024 
100 % SARs ausgeübt; Auszahlung TEUR 414

01.01.-31.01.2024 
100 % SARs ausgeübt; Auszahlung TEUR 414

Ausübungszeitraum 3 01.01.-31.01.2025 
[bisher nicht ausgeübte + weitere] 20 % der SARs n.a. n.a.

Der Ausübungszeitraum 1 konnte von keinem Vorstandsmitglied in Anspruch genommen 
werden. Der Ausübungszeitraum 2 wurde wie oben beschrieben ausgeübt. Der Ausübungs-
zeitraum 3 besteht nur noch für das Vorstandsmitglied Andreas Niedermaier.

LTI 2022 UND LTI 2023

Die Vorstände Klaus Englmaier und Dr. Georg Weichselbaumer haben im Geschäftsjahr 2022 
neue, 2023 in das aktuelle Vorstandsvergütungssystem überführte Vorstandsverträge abge-
schlossen, die unter anderem die Gewährung von SARs vorsehen. Danach erhält jedes Vor-
standsmitglied in jedem Jahr seiner Amtszeit eine aus einer bestimmten Anzahl Stock Appre-
ciation Rights (SAR) bestehende LTI-Tranche. „Zuteilungstag“ ist jeweils der 1. Januar des 
Geschäftsjahres der Zuteilung. Die SARs gewähren dem Vorstandsmitglied nach Ablauf der 
Haltefrist Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrages und zwar basierend auf einer angenom-
menen – eine 100%ige Zielerreichung definierenden – „Vierjahres-Kurssteigerung“. Die ange-
nommene Vierjahres-Kurssteigerung wird vom Aufsichtsrat nach seinem billigen Ermessen üb-
licherweise jährlich für die jeweils zuzuteilende LTI-Tranche festgesetzt. SARs sind nur während 

bestimmter, vom Aufsichtsrat festzulegender Zeiträume ganz oder teilweise ausübbar. Die frü-
hestmögliche Ausübung kann nach einer Haltefrist von vier Jahren nach dem Zuteilungstag der 
betreffenden LTI-Tranche erfolgen. Nicht ausgeübte SARs verfallen ersatzlos.

Der Vorstand Andreas Niedermaier hat – ebenso wie Andreas Lösler – im Geschäftsjahr 2023 
einen neuen Vorstandsvertrag abgeschlossen, der ebenfalls die Gewährung von SARs vorsieht; 
die Herrn Niedermaier bereits unter dem bisherigen Vorstandsvertrag zugeteilten SARs (s. o.) 
sind davon unberührt geblieben. Sie können unverändert nach Maßgabe der zum Zeitpunkt 
ihrer Gewährung geltenden Bedingungen ausgeübt werden. Der neue Vorstandsvertrag gilt 
sowohl für Herrn Niedermaier als auch für Herrn Lösler seit dem 1. Januar 2024. SARs sind somit 
erstmals für das Geschäftsjahr 2024 („LTI-Tranche 2024“) zugeteilt worden. 

Die folgende Übersicht zeigt die zum 31. Dezember 2024 gehaltenen SARs je Vorstandsmit-
glied sowie die für die Berechnungen nach IFRS 2 (Anteilsbasierte Vergütung) herangezogenen 
SARs, deren errechnete Zeitwerte und die Wartefristen zum Stichtag:
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Andreas Niedermaier Klaus Englmaier Dr. Georg Weichselbaumer Andreas Lösler

Gehaltene SARs 2022 und 
2023 in Stück 38.182 50.591 50.591 20.000

Für die Berechnung nach IFRS 2 
herangezogene SARs in Stück 61.809 58.872 58.872 32.376

Zeitwert nach IFRS 2 in TEUR 204 384 294 79

Wartefrist bis

•	 �31.12.2027 für die gewährten SARs 
in 2024;

•	 �31.12.2028 für die angenommene 
Gewährung in 2025;

•	 �31.12.2029 für die angenommene 
Gewährung in 2026

•	 �31.12.2026 für die gewährten SARs 
in 2023;

•	 �31.12.2027 für die gewährten SARs 
in 2024;

•	 �31.12.2028 für die angenommene 
Gewährung in 2025

•	 �31.12.2026 für die gewährten SARs 
in 2023;

•	 �31.12.2027 für die gewährten SARs 
in 2024;

•	 �31.12.2028 für die angenommene 
Gewährung in 2025

•	 �31.12.2027 für die gewährten SARs 
in 2024;

•	 �31.12.2028 für die angenommene 
Gewährung in 2025;

•	 �31.12.2029 für die angenommene 
Gewährung in 2026

3.4.3. �ÜBERGANGSZAHLUNGEN

Das aktuelle, im Mai 2023 von der Hauptversammlung genehmigte Vergütungssystem 2023 
(VS-VgS 2023) sieht sog. Übergangszahlungen (ÜZ) für die bei sämtlichen Vorständen auf-
grund der Umstellung auf ein neues LTI-System entstandenen Liquiditätslücken vor. Diese 
für eine beschränkte Übergangszeit von maximal drei Jahren angelegten Überbrückungs-
leistungen („Übergangszahlung 2024“, „2025“ und „2026“) werden in Form von SARs in 
Höhe eines vertraglich vereinbarten Zuteilungsbetrages gewährt. Dabei können die unter 
der „Übergangszahlung 2024“ zugeteilten SARs nach einer Haltefrist von einem Jahr (also 
im Jahr 2025), die unter der „Übergangszahlung 2025“ zugeteilten SARs nach einer Halte-
frist von zwei Jahren (also im Jahr 2026) und die unter der „Übergangszahlung 2026“ zu-
geteilten SARs nach einer Haltefrist von drei Jahren (also im Jahr 2027) erstmals ausgeübt 

werden; die genauen Ausübungszeiträume werden vom Aufsichtsrat festgelegt. Statt der in 
den Regelungen des LTI geltenden „angenommenen Vierjahres-Kurssteigerung“ ist demge-
mäß für die „Übergangszahlung 2024“ eine „angenommene Einjahres-Kurssteigerung“, für 
die „Übergangszahlung 2025“ eine „angenommene Zweijahres-Kurssteigerung“ und für die 
„Übergangszahlung 2026“ eine „angenommene Dreijahres-Kurssteigerung“ anzusetzen. 

Die folgende Übersicht zeigt die zum 31. Dezember 2024 als Übergangszahlung gehaltenen 
SARs je Vorstandsmitglied sowie die errechneten Zeitwerte und die Wartefristen zum Stich-
tag:
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Die zum 1. Januar 2025 neu in den Vorstand berufene Martina Spitzer hat im Dezember 2024 
einen Vorstandsvertrag abgeschlossen, der ebenfalls die Gewährung von Stock Appreciation 
Rights („SARs 2023“) vorsieht. Nach den Regelungen des IFRS 2 war ein Personalaufwand in 
Höhe von TEUR 1 zu erfassen. Aus Wesentlichkeitsgründen wird hier auf eine separate Dar-
stellung verzichtet.

3.4.4. �(KEINE) RÜCKFORDERUNG VARIABLER 
VERGÜTUNGSBESTANDTEILE

Im Berichtsjahr wurden keine variablen Vergütungsbestandteile von den Vorstandsmitglie-
dern seitens der Gesellschaft zurückgefordert (§ 162 Abs. 1 Nr. 4 AktG).

Andreas Niedermaier Klaus Englmaier Dr. Georg Weichselbaumer Andreas Lösler

Gehaltene SARs in Stück 239.412 88.333 88.333 125.406

Für die Berechnung nach IFRS 2 
herangezogenen SARs in Stück 239.412 88.333 88.333 125.406

Zeitwert nach IFRS 2 in TEUR 775 798 798 740

Wartefrist bis

•	 �31.12.2024 für 120.000 SARs;

•	 31.12.2025 für 70.000 SARs;

•	 31.12.2026 für 49.412 SARs

•	 �31.12.2024 für 53.000 SARs;

•	 31.12.2025 für 35.333 SARs

•	 �31.12.2024 für 53.000 SARs;

•	 31.12.2025 für 35.333 SARs

•	 �31.12.2024 für 62.857 SARs;

•	 31.12.2025 für 36.667 SARs;

•	 31.12.2026 für 25.882 SARs
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3.6.	 GEWÄHRTE UND GESCHULDETE VERGÜTUNG

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die den Mitgliedern des Vorstands in den Geschäftsjah-
ren 2023 und 2024 gewährte und geschuldete Vergütung gemäß § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG. 
Demnach enthalten die Tabellen alle Beträge, die den einzelnen Vorstandsmitgliedern im 
Berichtszeitraum tatsächlich zugeflossen sind („gewährte Vergütung“) und alle zwar rechtlich 
fälligen, aber bisher noch nicht zugeflossenen Vergütungen („geschuldete Vergütung“). 

Der variable Gehaltsbestandteil STI wird als „geschuldete Vergütung“ betrachtet, da die zu-
grundeliegende Leistung im Geschäftsjahr 2024 erbracht wurde. Somit werden die Auszah-
lungsbeträge des STI für das Berichtsjahr angegeben, da in ihm der Anspruch des Vorstands 
auf eine entsprechende Zahlung entstanden ist, auch wenn die Auszahlung des STI erst nach 
dessen Ablauf erfolgt. Dies ermöglicht eine transparente und verständliche Berichterstat-
tung und stellt die Verbindung zum Erdienungszeitraum besser her. Die variablen Gehaltsbe-
standteile LTI und Übergangszahlung werden in den Geschäftsjahren, in denen sie fällig und 
ausgezahlt werden, mit in die Vergütung aufgenommen – dies ist in der Regel das Jahr, in 
dem der Vorstand SARs ausübt. 

Neben der Höhe der Vergütung ist nach § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG auch der relative Anteil 
aller festen und variablen Vergütungsbestandteile an der Gesamtvergütung anzugeben. Die 
hier angegebenen Anteile beziehen sich auf die im jeweiligen Geschäftsjahr gewährten und 
geschuldeten Vergütungsbestandteile gemäß § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG.

Da der Dienstzeitaufwand für die betriebliche Altersversorgung und die Veränderung der 
Zeitwerte der im Rahmen des LTI und der Regelungen zur Übergangszahlung gewährten 
SARs nicht als gewährte und geschuldete Vergütung nach § 162 AktG zu klassifizieren sind, 
werden diese aus Gründen der Transparenz in den nachfolgenden Tabellen zusätzlich aus-
gewiesen:

3.5.	 BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG 

Für die Mitglieder des Vorstands zahlt die Alzchem Group AG Beiträge in eine rückgedeckte 
Unterstützungskasse und für ein Vorstandsmitglied auch in eine Direktversicherung. Darüber 
hinaus haben einige Vorstandsmitglieder Anspruch auf eine bereits vor ihrem Eintritt in den 
Vorstand erworbene betriebliche Altersversorgung, für welche die Alzchem Group AG die 
Bedienung der Anwartschaften übernimmt. 

Die folgende Tabelle zeigt die in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 gezahlten Beiträge, 
den nach IAS 19 erdienten Dienstzeitaufwand der Periode und den ebenfalls nach IAS 19 er-
mittelten Anwartschaftsbarwert der Pensionsansprüche: 

in TEUR Andreas  
Niedermaier

Klaus  
Englmaier

Dr. Georg  
Weichselbaumer

Andreas  
Lösler

2023 2024 2023 2024 2023 2024 2024

Beiträge 66 68 46 47 46 47 26

Dienstzeitauf-
wand 0 0 0 0 0 0 0

Anwartschafts-
barwert 256 253 709 733 0 0 0

14 2024 | Vergütungsbericht Alzchem Group AG    



Andreas Niedermaier

2023 2024

in TEUR Anteil in TEUR Anteil

Feste  
Vergütung

Grundvergütung 315 31 % 350 22 %

Sachbezüge und 
sonstige Leistungen 21 2 % 24 2 %

Versorgungsaufwand 66 7 % 68 4 %

Sign-On-Prämie 175 11 %

Feste Vergütung 402 40 % 617 39 %

Variable  
Vergütung

Short Term Incentive 
(STI) 614 60 % 529 33 %

Long Term Incentive 
(LTI) 0 0 % 442 28 %

Übergangszahlung 0  0 % 0  0 %

Variable Vergütung 614 60 % 971 61 %

Gesamtvergütung i. 
S. d. § 162 AktG 1.016 100 % 1.588 100 %

Dienstzeitaufwand 0  0  

Zeitwertänderung 
SARs 493  1.600  

Gesamtvergütung 1.510  3.188  

Klaus Englmaier

2023 2024

in TEUR Anteil in TEUR Anteil

250 39 % 250 24 %

12 2 % 9 1 %

46 7 % 47 4 %

308 47 % 306 29 %

341 53 % 334 32 %

0 0 % 414 39 %

0 0 % 0 0 %

341 53 % 748 71 %

649 100 % 1.054 100 %

0  0  

592  847  

1.241  1.901  

Dr. Georg Weichselbaumer

2023 2024

in TEUR Anteil in TEUR Anteil

250 39 % 250 24 %

12 2 % 12 1 %

46 7 % 47 4 %

308 47 % 309 29 %

341 53 % 334 32 %

0 0 % 414 39 %

0 0 % 0 0 %

341 53 % 748 71 %

649 100 % 1.057 100 %

0  0  

592  756  

1.241  1.814  

Andreas Lösler

2024

in TEUR Anteil

240 37 %

18 3 %

26 4 %

120 18 %

404 62 %

251 38 %

0 0 %

0 0 %

251 38 %

654 100 %

0

799

1.454
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4.	�Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Die Vergütung des Aufsichtsrats der Alzchem Group AG ist zuletzt von der Hauptversamm-
lung 2020 mit (Rück-)Wirkung zum 1. Januar 2020 geändert worden. Das dadurch geschaffene 
System der Aufsichtsratsvergütung, das weiterhin keine(n) variable(n) Vergütung(sbestandteil) 
vorsieht, ist gegenüber der Hauptversammlung 2021 offengelegt und die den Aufsichtsrats-
mitgliedern auf dieser Grundlage zu zahlende Vergütung von ihr gebilligt worden. 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist gemäß § 14 der Satzung im Einzelnen wie folgt 
geregelt: 

•	 �Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält für jedes volle Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit 
zum Aufsichtsrat eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung in Höhe 
von EUR 20.000. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte, der stellvertreten-
de Vorsitzende das 1,5-Fache dieses Betrages. 

•	 �Die Mitgliedschaft in einem Ausschuss des Aufsichtsrats wird mit zusätzlichen 10 %, der Vor-
sitz in einem Ausschuss mit zusätzlichen 20 % der Grundvergütung des jeweiligen Aufsichts-
ratsmitglieds vergütet. Dies setzt jedoch voraus, dass der jeweilige Ausschuss in dem betref-
fenden Geschäftsjahr mindestens zweimal in Sitzungen getagt und das Aufsichtsratsmitglied 
daran teilgenommen hat. 

•	 �Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat 
oder einem Ausschuss angehört haben oder nur während eines Teils des Geschäftsjahres 
das Amt des Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder eines Ausschusses oder des stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats innehatten, erhalten eine anteilige Vergütung (bei 
unveränderter Gültigkeit des Mindest-Sitzungserfordernisses) unter Aufrundung auf volle 
Monate. 

•	 �Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz ihrer Auslagen sowie der auf ihre 
Vergütung und ihre Auslagen etwaig zu entrichtenden Umsatzsteuer. Sie werden überdies in 
eine Vermögenschaden-Haftpflichtversicherung für Organe und bestimmte Führungskräfte 
(D&O-Versicherung) einbezogen, sofern die Gesellschaft eine solche unterhält; die Prämien 
für die D&O-Versicherung trägt die Gesellschaft. 

•	 �Aufsichtsratsmitglieder, die zugleich Mitglieder des Aufsichtsrats einer anderen Gesellschaft 
der Alzchem-Gruppe sind (was auf sämtliche Aufsichtsratsmitglieder der Alzchem Group AG 
im Hinblick auf ihre gleichzeitige Aufsichtsratstätigkeit als gewählte Anteilseignervertreter 
in der Alzchem Trostberg GmbH zutrifft), müssen sich die Vergütung, die sie in ihrer Ei-
genschaft als Aufsichtsratsmitglieder der Alzchem Group AG erhalten, auf die ihnen in der 
anderen Gesellschaft etwaig zustehende Aufsichtsratsvergütung anrechnen lassen. Auf die-
se Weise werden Doppelzahlungen für die sich in erheblichen Teilen überschneidende Auf-
sichtsratstätigkeit der beiden Konzerngesellschaften vermieden. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die den aktiven Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesell-
schaft in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 gewährte und geschuldete Vergütung gemäß 
§ 162 Abs. 1 Satz 1 AktG:

Grund- 
vergütung

Ausschuss- 
vergütung

Gesamtver-
gütung

in TEUR Anteil in TEUR Anteil in TEUR

Markus Zöllner 
2023 40 95 % 2 5 % 42

2024 40 95 % 2 5 % 42

Prof. Dr. Martina 
Heigl-Murauer

2023 20 83 % 4 17 % 24

2024 20 83 % 4 17 % 24

Steve Röper
2023 20 91 % 2 9 % 22

2024 20 91 % 2 9 % 22

Dr. Caspar Freiherr 
von Schnurbein

2023 30 94 % 2 6 % 32

2024 30 94 % 2 6 % 32
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5.	�Vergleichende Darstellung der Ertragsent-
wicklung und der jährlichen Änderung der 
Vergütung

Die nachfolgende Tabelle stellt gemäß § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG (i. V. m. § 26j Abs. 2 
Satz 2 EGAktG) die Ertragsentwicklung der Alzchem-Gruppe, die jährliche Veränderung der 
Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie die jährliche Verände-
rung der durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmer auf Vollzeitäquivalenzbasis über 
die letzten vier Geschäftsjahre, also seit dem Geschäftsjahr 2021 dar.

Die Ertragsentwicklung wird anhand der für die Vergütung grundlegenden Konzern-Kenn-
zahl EBITDA des IFRS-Konzernabschlusses der Alzchem Group AG dargestellt. Ergänzend 
dazu wird die Entwicklung des Jahresüberschusses der Alzchem Group AG gemäß dem 
HGB-Jahresabschluss gezeigt.

Für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats wird sowohl die im jeweiligen Ge-
schäftsjahr gewährte als auch die geschuldete Vergütung berichtet.

Für die Darstellung der durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmer wird auf die Be-
legschaft der Alzchem-Unternehmen in Deutschland, einschließlich der Auszubildenden, 
abgestellt. Die durchschnittliche Vergütung der Arbeitnehmer umfasst dabei den Personal-
aufwand für Löhne und Gehälter, für Nebenleistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversi-
cherung sowie für jegliche dem Geschäftsjahr zuzurechnenden kurzfristig-variablen Ver-
gütungsbestandteile. Somit herrscht bei der Angabe Einheitlichkeit mit der Darstellung der 
Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats.

In TEUR
01.01. – 

31.12.2020
01.01. – 

31.12.2021
Veränderung 

in %
01.01. – 

31.12.2022
Veränderung 

in %
01.01. – 

31.12.2023
Veränderung 

in %
01.01. – 

31.12.2024
Veränderung 

in %

EBITDA IFRS-Konzernabschluss 53.805 62.046 15 61.441 -1 81.373 32 105.268 29

Jahresüberschuss HGB-Jahresabschluss 
Alzchem Group AG 15.111 20.540 36 9.503 -54 40.809 329 56.070 37

In TEUR
01.01. – 

31.12.2020
01.01. – 

31.12.2021
Veränderung 

in %
01.01. – 

31.12.2022
Veränderung 

in %
01.01. – 

31.12.2023
Veränderung 

in %
01.01. – 

31.12.2024
Veränderung 

in %

Vergütung Arbeitnehmer in Deutschland 80,8 81,5 1 84,4 4 87,9 4 92,7 6

Anzahl Arbeitnehmer 1.475 1.482 < 1 1.522  3 1.531 1 1.564 2

Ertragsentwicklung

Durchschnittliche Vergütung der Arbeitnehmer
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In TEUR
01.01. – 

31.12.2020
01.01. – 

31.12.2021
Veränderung 

in %
01.01. – 

31.12.2022
Veränderung 

in %
01.01. – 

31.12.2023
Veränderung 

in %
01.01. – 

31.12.2024
Veränderung 

in %

Andreas Niedermaier (Vorsitzender) 716 801 13 818 2 1.016 24 1.588 56

Klaus Englmaier 468 516 11 514 0 649 26 1.054 62

Dr. Georg Weichselbaumer 430 471 10 472 0 649 38 1.057 63

Andreas Lösler 654

In TEUR
01.01. – 

31.12.2020
01.01. – 

31.12.2021
Veränderung 

in %
01.01. – 

31.12.2022
Veränderung 

in %
01.01. – 

31.12.2023
Veränderung 

in %
01.01. – 

31.12.2024
Veränderung 

in %

Markus Zöllner (Vorsitzender) 44 40 0 42 0 42 0 42 0

Steve Röper 20 20 0 24 20 24 0 24 0

Prof. Dr. Martina Heigl-Murauer 20 20 0 22 10 22 0 22 0

Dr. Caspar Freiherr von Schnurbein  
(stellv. Vorsitzender) 55 30 -45 32 7 32 0 32 0

Vergütung der Mitglieder des Vorstands

Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Trostberg, im Februar 2025

Für den Aufsichtsrat

Markus Zöllner 
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)

Für den Vorstand

Andreas Niedermaier   	 Klaus Englmaier		  Andreas Lösler Martina Spitzer Dr. Georg Weichselbaumer
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VERMERK DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS ÜBER DIE PRÜFUNG DES VERGÜTUNGSBERICHTS 
NACH § 162 ABS. 3 AKTG

An die Alzchem Group AG, Trostberg  

PRÜFUNGSURTEIL
Wir haben den Vergütungsbericht der Alzchem Group AG, Trostberg für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach 
§ 162 Abs. 1 und 2 AktG im Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit § 162 Abs. 3 
AktG haben wir den Vergütungsbericht nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Be-
langen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil 
erstreckt sich nicht auf den Inhalt des Vergütungsberichts. 

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG 
unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsberichts nach 
§  162 Abs. 3 AktG (IDW PS 870 (09.2023)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die-
ser Vorschrift und diesem Standard ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers“ 
unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir haben als Wirtschaftsprüferpraxis die An-
forderungen des IDW Qualitätsmanagementstandards: Anforderungen an das Qualitätsma-
nagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) angewendet. Die Berufs-
pflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer 
/ vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir 
eingehalten.  

VERANTWORTUNG DES VORSTANDS UND DES AUFSICHTSRATS

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungs-
berichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG 
entspricht. Ferner sind sie verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig 
erachten, um die Aufstellung eines Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen 
Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigun-
gen) oder Irrtümern ist.

VERANTWORTUNG DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbe-
richt in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wor-
den sind, und hierüber ein Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben. 

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich der 
im Vergütungsbericht gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten 
Angaben die formelle Vollständigkeit des Vergütungsberichts feststellen können. In Einklang 
mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Voll-
ständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des Vergütungsbe-
richts nicht geprüft. 

UMGANG MIT ETWAIGEN IRREFÜHRENDEN DARSTELLUNGEN

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, den Vergütungsbe-
richt unter Berücksichtigung der Kenntnisse aus der Abschlussprüfung zu lesen und dabei für 
Anzeichen aufmerksam zu bleiben, ob der Vergütungsbericht irreführende Darstellungen in 
Bezug auf die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzel-
nen Angaben oder die angemessene Darstellung des Vergütungsberichts enthält. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass 
eine solche irreführende Darstellung vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu 
berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 

Stuttgart, 25. Februar 2025

RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  Steuerberatungsgesellschaft

Karsten Bender 
Wirtschaftsprüfer

Sebastian Straub   
Wirtschaftsprüfer
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